






Zweckverband Sport und Erholung Grafenau 
 
 

Änderung der Verbandssatzung 
 
 
Der Zweckverband Sport und Erholung Grafenau erläßt gemäß Art. 19 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) folgende 
 
 

Satzung 
 

zur Änderung der Verbandssatzung 
 
 

§ 1 
 
In § 6 Abs. 1 wird bei Buchstabe e) nach dem Wort „mitzuwirken“ ein Komma gesetzt 
und folgender Buchstabe f) eingefügt: 
 
„f) den Kurbeitrag zu erheben.“ 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Grafenau, den 4. September 2001 
Zweckverband Sport und Erholung Grafenau 
 
 
 
 
Peter 
1. Verbandsvorsitzender 



Zweckverband Sport und Erholung Grafenau 
 
 

Änderung der Verbandssatzung 
 
 
Der Zweckverband Sport und Erholung Grafenau erlässt gemäß Art. 19 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) folgende 
 
 

Satzung 
 

zur Änderung der Verbandssatzung 
 
 

§ 1 
 
§ 2 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 

(2) Andere Gebietskörperschaften können dem Zweckverband beitreten. 
Jeder Beitritt bedarf einer Änderung der Verbandssatzung. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Grafenau, 12. Juni 2007  
 
Zweckverband Sport und Erholung Grafenau 
 
 
 
P e t e r 
1. Verbandsvorsitzender 
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